
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
 

I. Geltungsbereich 
 
1. Diese Geschäftsbedingungen gelten für die Verträge über die mietweise Überlassung 

von Hotelzimmern zur Beherbergung sowie alle für die Kunden erbrachten weiteren 
Leistungen und Lieferungen des Hotels. 

2. Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen Zimmer sowie deren Nutzung zu 
anderen Beherbergungszwecken bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung 
des Hotels, wobei § 540 Abs. 1 Satz 2 BGB abbedungen wird, soweit der Kunde nicht 
Verbraucher ist. 

3. Geschäftsbedingungen des Kunden finden nur Anwendung, wenn dies vorher 
ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde.  

 
II. Vertragsabschluss, -partner, Verjährung  
 
1. Der Vertrag kommt durch die Annahme des Antrags des Kunden durch das Hotel 

zustande. Dem Hotel steht es frei, die Zimmerbuchung schriftlich zu bestätigen.  
2. Vertragspartner sind das Hotel und der Kunde. Hat ein Dritter für den Kunden (als 

Gast) oder der Kunde für einen Dritten (als Gast) bestellt, haftet der Dritte dem Hotel 
gegenüber zusammen mit dem Kunden als Gesamtschuldner für alle Verpflichtungen 
aus dem Hotelaufnahmevertrag, sofern dem Hotel eine entsprechende Erklärung des 
Dritten vorliegt. 
Der Kunde haftet für jede vom Dritten (als Gast) in Anspruch genommene Leistung 
des Hotels, soweit diese im Zusammenhang mit den vertraglich geschuldeten 
Leistungen steht, es sei denn, die in Anspruch genommene Leistung ist in Art oder 
Umfang derart ungewöhnlich, dass eine Billigung durch den Kunden als offensichtlich 
ausgeschlossen gelten muss. 

 
III. Leistungen, Preise, Zahlung, Aufrechnung 
 
1. Das Hotel ist verpflichtet, die vom Kunden gebuchten Zimmer bereitzuhalten und die 

vereinbarten Leistungen zu erbringen. 
2. Der Kunde ist verpflichtet, die für die Zimmerüberlassung und die von ihm in 

Anspruch genommenen weiteren Leistungen geltenden bzw. vereinbarten Preise des 
Hotels zu zahlen. Dies gilt auch für vom Kunden veranlasste Leistungen und Auslagen 
des Hotels an Dritte. 

3. Die vereinbarten Preise schließen die jeweilige gesetzliche Mehrwertsteuer ein. 
Überschreitet der Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und Vertragserfüllung 4 
Monate und erhöht sich der vom Hotel allgemein für derartige Leistungen berechnete 
Preis, so kann dieses den vertraglich vereinbarten Preis angemessenen, höchstens 
jedoch um 5 % anheben. 

4. Das Hotel ist sowohl bei Vertragsschluss als auch danach berechtigt, eine 
Vorauszahlung und/oder eine angemessene Sicherheitsleistung zu verlangen, fällig 
spätestens 4 Wochen vor vereinbartem Leistungsbeginn. Als angemessen gelten 20 % 
und ab 4 Wochen vor vereinbartem Leistungsbeginn zumindest 50 % des 
Leistungspreises, Hat der Kunde keinen Wohnsitz oder Sitz im Inland, so kann das 
Hotel den vollen Leistungspreis als Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung verlangen. 

5. Rechnungen des Hotels ohne Fälligkeitsdatum sind binnen 10 Tagen ab Zugang der 
Rechnung ohne Abzug zahlbar. Das Hotel ist berechtigt. Aufgelaufene Forderungen 
jederzeit fällig zu stellen und unverzügliche Zahlung zu verlangen. Bei 



Zahlungsverzug ist das Hotel berechtigt, die jeweils geltenden gesetzlichen 
Verzugszinsen in Höhe von derzeit 8 %-Punkten bzw. bei Rechtsgeschäften, an denen 
ein Verbraucher beteiligt ist, in Höhe von 5 %-Punkten über dem Basiszins zu 
verlangen. Dem Hotel bleibt der Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten. 

6. Übersteigt die Summer noch nicht fälliger Entgeltforderungen des Hotels für bereits 
erbrachte Leistungen einen Betrag von € 250, 00 oder werden Leistungen für einen 
Zeitraum von über einer Woche in Anspruch genommen, kann das Hotel aufgelaufene 
Beträge durch Zwischenrechnungen fällig stellen. 

7. Der Kunde kann nur mit einer unstreitigen oder rechtskräftigen Forderung gegenüber 
einer Forderung des Hotels aufrechnen oder mindern. 

 
IV.  Zimmerbereitstellung, -übergabe und –rückgabe 

 
1. Der Kunde erwirbt keinen Anspruch auf die Bereitstellung bestimmter Zimmer. 

Gebuchte Zimmer stehen dem Kunden ab 14.00 Uhr des vereinbarten Anreisetages zur 
Verfügung. Reservierte Zimmer werden bis mindestens 16.00 Uhr des vereinbarten 
Anreisetages bereitgehalten. Erscheinen der Kunde bzw. der Gast nicht bis 16.00 Uhr 
und ist ein späteres Eintreffen nicht angekündigt, kann das Hotel das reservierte 
Zimmer anderweitig vergeben. 

2. Der Kunde hat keinen Anspruch auf frühere Breitstellung. 
3. Am vereinbarten Abreisetag sind die Zimmer dem Hotel spätestens um 12.00 Uhr 

geräumt zur Verfügung zu stellen. Danach kann das Hotel aufgrund der verspäteten 
Räumung des Zimmers für dessen vertragsüberschreitende Nutzung bis 18.00 Uhr 
50% des vollen Logispreises (Listenpreises) in Rechnung stellen, ab 18.00 Uhr 100%. 
Vertragliche Ansprüche des Kunden werden hierdurch nicht begründet. Ihm steht es 
frei, nachzuweisen, dass dem Hotel kein oder ein wesentlich niedrigerer Anspruch auf 
Nutzungsentgelt entstanden ist. 

4. Bei Vereinbarungen eines Zimmerkontingents sind die darin umfassten Zimmer 
grundsätzlich verbindlich gebucht. Beide Vertragsparteien sind berechtigt, durch 
schriftliche Erklärung gegenüber der anderen Seite bis zum vereinbarten Abruftermin 
die vereinbarte Zimmerzahl zu reduzieren oder zum Erlöschen zu bringen. 

 
V.   Haftung des Hotels 
 
1. Weckaufträge werden vom Hotel mit größter Sorgfalt ausgeführt. Nachrichten, Post 

und Warensendungen für die Gäste werden mit Sorgfalt behandelt. Das Hotel 
übernimmt die Zustellung, Aufbewahrung und – auf Wunsch- gegen Entgelt die 
Nachsendung derselben. Eine Haftung wird in diesem Zusammenhang vom Hotel 
nicht übernommen, vorstehende Nw. 1 Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend. 

 
VI.  Vertragsabschluss, -partner, Haftung, Verjährung 
 
1. Der Vertrag kommt durch die Annahme des Antrags des Kunden durch das Hotel 

zustande, diese sind die Vertragspartner.  
Angebote des Hotels sind bis zur schriftlichen Bestätigung durch das Hotel 
freibleibend. 

2. Ist der Kunde/Besteller nicht der Veranstalter selbst bzw. wird vom Veranstalter ein 
gewerblicher Vermittler oder Organisator eingeschaltet, so haftet der Veranstalter 
zusammen mit dem Kunden gesamtschuldnerisch für alle Verpflichtungen aus dem 
Vertrag, sofern dem Hotel eine entsprechende Erklärung des Veranstalters vorliegt. 



3. Ist dem Kunden für eine vereinbarte Optionszeit das Recht eingeräumt, die 
optionierten Leistungen vorrangig von Dritten verbindlich zu buchen, so kann das 
Hotel den Kunden zur Ausübung der Option (verbindliche Bestellung)auffordern, 
wenn die optionierten Leistungen von einem Dritten abgefragt werden. Das 
Optionsrecht erlischt, wenn der Kunde daraufhin nicht unverzüglich erklärt, die 
optionierten Leistungen verbindlich zu bestellen.  

4. Das Hotel haftet mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns für seine 
Verpflichtungen aus dem Vertrag. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind 
ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit, wenn das Hotel die Pflichtverletzung zu vertreten 
hat, sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Hotels beruhen, und Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder 
fahrlässigen Verletzung von vertragstypischen Pflichten des Hotels beruhen. Einer 
Pflichtverletzung des Hotels steht die eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen gleich. 

5. Sollten Störungen oder Mängel an den Leistungen des Hotels auftreten, wird das Hotel 
bei Kenntnis oder auf Rüge des Kunden bemüht sein, für Abhilfe zu sorgen. Der 
Kunde ist verpflichtet, das ihm Zumutbare beizutragen, um die Störung zu beheben 
und einen möglichen Schaden gering zu halten, insbesondere eine unverzügliche Rüge 
(auch durch den Gast) gegenüber dem Hotel sicher zu stellen. Im Übrigen ist der 
Kunde verpflichtet, das Hotel rechtzeitig auf die Möglichkeit der Entstehung eines 
außergewöhnlich hohen Schadens hinzuweisen. 

6. Alle Ansprüche gegen das Hotel verjähren grundsätzlich in einem Jahr ab dem 
gesetzlichen Verjährungsbeginn, Schadensersatzansprüche verjähren 
kenntnisunabhängig in fünf Jahren. Die Verjährungsverkürzungen gelten nicht bei 
Ansprüchen, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des 
Hotels beruhen. 

 
VII.  Technische Einrichtungen und Anschlüsse, Ausstattungen 
 
1. Soweit das Hotel für den Kunden auf dessen Veranlassung technische und sonstige 

Einrichtungen von Dritten beschafft, handelt es im Namen, in Vollmacht und auf 
Rechnung des Kunden. 
Der Kunde haftet für die pflegliche Behandlung und die ordnungsgemäße Rückgabe. 
Er stellt das Hotel von allen Ansprüchen Dritter aus der Überlassung dieser 
Einrichtungen frei. 

2. Der Kunde ist mit Zustimmung des Hotels berechtigt, eigene Telefon-, Telefax- und 
Datenübertragungseinrichtungen zu benutzen. Dafür kann das Hotel eine 
Anschlussgebühr verlangen. Bleiben durch den Anschluss eigener Anlagen des 
Kunden geeignete des Hotels ungenutzt, kann eine Ausfallvergütung berechnet 
werden. 

3. Einbringung zusätzlicher Ausstattungen und Dekorationsmittel bedarf der vorherigen 
Zustimmung des Hotels. Sämtliche vom Kunden eingebrachten Ausstattungen und 
Dekorationen sind von ihm zum Ende der vereinbarten Nutzungszeit wieder aus den 
Räumen zu entfernen und der ursprüngliche Zustand vom Kunden wider herzustellen. 
Der Kunde hat insoweit für eine gesetzeskonforme Müllentsorgung Sorge zu tragen. 
Das Hotel ist berechtigt, die tatsächlichen Entsorgungskosten des verbleibenden Mülls 
sowie einer damit verbunden besonderen Reinigung der Räume dem Kunden zu 
berechnen. 

4. Der Kunde garantiert dem Hotel, dass con der con Ihm eingebrachten Ausstattung und 
Dekoration keine Gefahren für die Rechtsgüter des Hotels oder Dritten ausgehen und 



alle betroffenen öffentlich-rechtlichen Vorschriften, insbesondere feuerpolizeiliche 
Vorschriften eingehalten werden. Der Kunde haftet für jeden in diesem 
Zusammenhang entstehenden Schaden und hält das Hotel von jeglichen Ansprüchen 
Dritter frei. 

5. Störungen an vom Hotel zur Verfügung gestellten technischen oder sonstigen 
Einrichtungen werden nach Möglichkeit sofort beseitigt. Zahlungen können nicht 
zurückbehalten oder gemindert werden, soweit das Hotel diese Störungen nicht zu 
vertreten hat. 

 
VIII.  Verlust oder Beschädigung mitgebrachter Sachen 
 
1. Mitgeführte Ausstellungs- oder sonstige, auch persönliche Gegenstände befinden sich 

auf Gefahr des Kunden in den Veranstaltungsräumen bzw. im Hotel. Das Hotel 
übernimmt für Verlust, Untergang oder Beschädigung keine Haftung, auch nicht für 
Vermögensschäden, außer bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Hotels. Hiervon 
ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit. Zudem sind alle Fälle, in denen die Verwahrung aufgrund der Umstände 
des Einzelfalls eine vertragstypische Pflicht darstellt, von dieser 
Haftungsfreizeichnung ausgeschlossen. 

  
 
 
 


